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in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die konventionelle Rüstungskontrolle bei der Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene spielt,

überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskontrolle in erster Linie auf regionaler und subregionaler
Ebene durchgeführt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die meisten Bedrohungen für den
Frieden und die Sicherheit vor allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Region oder Subregion
befinden,

sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichgewichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten
auf dem niedrigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität beitragen würde und eines der Hauptziele
der konventionellen Rüstungskontrolle sein soll,

in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regionalen Frieden und die regionale Sicherheit auf
dem niedrigstmöglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen,

mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis nehmend, die in dieser Hinsicht in verschiede-
nen Regionen der Welt ergriffen worden sind, insbesondere von der Aufnahme von Konsultationen zwischen
einer Reihe lateinamerikanischer Länder sowie von den Vorschlägen zur konventionellen Rüstungskontrolle
im Zusammenhang mit Südasien, und in diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den Wert des Ver-
trags über konventionelle Streitkräfte in Europa209 anerkennend, der einen Eckpfeiler der europäischen Si-
cherheit bildet,

die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeutenden Staaten und die Staaten mit größeren Mili-
tärkapazitäten eine besondere Verantwortung für die Förderung derartiger Übereinkünfte zugunsten der re-
gionalen Sicherheit tragen,

sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel der konventionellen Rüstungskontrolle in
Spannungsregionen darin bestehen soll, die Möglichkeit eines militärischen Überraschungsangriffs zu verhü-
ten und eine Aggression zu vermeiden,

1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der konventionellen Rüstungskontrolle auf regiona-
ler und subregionaler Ebene dringend zu prüfen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die
als Rahmen für regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungskontrolle dienen können, und er-
wartet mit Interesse einen Bericht der Konferenz zu dieser Frage;

3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu dieser
Frage einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht vorzule-
gen;

4. beschließt, den Unterpunkt „Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und subregionaler
Ebene“ unter dem Punkt „Allgemeine und vollständige Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/63

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/410, Ziff. 24)210.

67/63. Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/83 vom 8. Dezember 2005, 61/90 vom 6. Dezember 2006,
62/50 vom 5. Dezember 2007, 63/76 vom 2. Dezember 2008, 64/58 vom 2. Dezember 2009, 65/78 vom

209 United Nations, Treaty Series, Vol. 2441, Nr. 44001. Amtliche deutschsprachige Fassung: dBGBl. 1991 II S. 1154.
210 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind).
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8. Dezember 2010 und 66/53 vom 2. Dezember 2011 betreffend die Aufrechterhaltung und Neubelebung der
drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs über das Regionalzentrum der Vereinten Na-
tionen für Frieden und Abrüstung in Afrika211, das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und
Abrüstung in Asien und im Pazifik212 und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüs-
tung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik213,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Infor-
mationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten, dessen Aufgabe darin besteht, über
die Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu informieren
und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit Verständnis und Unterstützung zu wecken,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezember 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986,
42/39 D vom 30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989 über die Regionalzentren für Frie-
den und Abrüstung in Nepal, Peru und Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen Veränderungen neue Chancen und neue Her-
ausforderungen für das Streben nach Abrüstung mit sich gebracht haben, und in dieser Hinsicht bedenkend,
dass die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich zur Verständigung und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Entwick-
lung beitragen können,

feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder in Ziffer 178 des
Schlussdokuments ihrer am 30. und 31. August 2012 in Teheran abgehaltenen Sechzehnten Konferenz214 be-
tonten, wie wichtig die Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabilität
und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Re-
gionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könnten,

1. erklärt erneut, wie wichtig die Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf Regionalebene zur Förde-
rung der Abrüstung und zur Steigerung der Stabilität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch
die Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich ge-
fördert werden könnten;

2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regio-
nalzentren Informations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regionalen Friedens und der regionalen
Sicherheit durchführen, deren Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber Frieden, Sicherheit und
Abrüstung zu verändern und so die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen zu un-
terstützen;

3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region, die dazu in der Lage sind, sowie an die interna-
tionalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge für die Regio-
nalzentren in ihrer jeweiligen Region zu leisten, damit die Tätigkeiten und Initiativen dieser Zentren verstärkt
werden;

4. betont, wie wichtig die Tätigkeiten der Unterabteilung Regionale Abrüstung des Sekretariats-
Büros für Abrüstungsfragen sind;

5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren im Rahmen der vorhandenen Ressourcen jede
erforderliche Unterstützung bei der Durchführung ihrer Tätigkeitsprogramme zu gewähren;

6. beschließt, den Punkt „Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

211 A/67/117.
212 A/67/112.
213 A/67/132.
214 A/67/506-S/2012/752, Anlage I.




